
 

Stand Mitteilungsblatt 06. Stk, vom 7.12.2011 

Medizinische Universität Graz, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz. www.medunigraz.at 

Rechtsform: Juristische Person öffentlichen Rechts gem. Universitätsgesetz 2002. Information: Mitteilungsblatt der Universität und www.meduni-graz.at. DVR-Nr. 210 9494. 
UID: ATU 575 111 79. Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt BLZ 12000 Konto-Nr. 500 948 400 04, Raiffeisen Landesbank Steiermark BLZ 38000 Konto-Nr. 49510. 

 
 
 

 

ORGANISATIONSPLAN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

 

                                                                          27.02.2012 
folgenden Organisationsplan beschlossen. Dieser Organisationsplan ersetzt jenen vom 
28.07.2011                                       28.07.2011                                  
                                                                  . 

 

1. ABSCHNITT 

§ 1 Geltungsbereich/Inkrafttreten 

(1)                                                                             
                                                                                    
                . 

(2)                                                                                  
                                                   21 Abs. 1 UG in Kraft. Hinsichtlich 
                                                                                 
                                    -                                      -         
                                                                                  
Krank                                                                                   
                                                                 29 Abs. 2 UG. 

 

                                                      

(1) Die Obersten Organe nach dem § 20 Abs                               , das Rektorat, die 
Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(2)                                                                                     
                                               - und Fachaufsicht des Rektorats 
eingerichtet werden. 

(3) Gemäß (2) werden folgende Funktionsträger an der Medizinischen Universität Graz 
eingerichtet: Universitätsdirektorin bzw. Universitätsdirektor 

 

2. ABSCHNITT WISSENSCHAFTLICHER BEREICH 

§ 3 Allgemeines 

(1)                                                                 „W                 
                      “               

(2)                                                                                       
                                                          . Sie sind daher unt             
                                                                             7 
gestaltet. 

(3) „                                     “      „W                                       “  
                    „        “      „                         “                           
                                                                          stimmungen 
des UG, sondern Organisationsformen zur Intensivierung der Lehre sowie der 
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wissenschaftlichen Zusammenarbeit sind. Die Organisationsform erfolgt durch Vorgabe 
des Rektorates, dies in Abstimmung mit den Institutsleiterinnen und Institutsleitern. 

(4) „                                “      „W                                       “         
                                                                                     
„                    “  „                   “     „                        “             
                 „                                 “                                    
„                      “                                                            . 
Letztere entsprechen hinsichtlich der Krankenversorgung den §§ 7, 7a        
                                   „                         “                           
                                                                             
Bestimmungen des UG sind, sondern Organisationsformen zur Intensivierung der L      
                                                                                        
                                                                           
                                                                                   
Krankenanstalt. 

 

§ 4 Leitung von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1)                                W                                             
                                          „        “           . 

(2)                                                                                           
                                                                                      
                           . Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(3) Ein Vorstan                                                                  
                                                                                           
                                                            . Handelt es sich um 
einen Vorstand e                                                                        
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Klinischen Abteilung wird nach Maßgabe des § 32 UG 
von der Rektorin oder vom Rektor bestellt. Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

(5)                                                                                               
           . Der Vorstand der Klinischen Organisationseinheit nimmt dazu Stellung. 

 

§ 5 Aufgaben der                                                                     
sowie der Leiterinnen und Leiter von Klinischen Abteilungen 

(1)                                                                                     
Organisationseinheit folgende Aufgaben: 

1.                                ; 

2.                                                                               
zugeordneten gemeinsamen Ressourcen; 

3.                                                                              
Vorgaben des Rektorats; 

4. Qual                           , Lehre unter Einhaltung der fachspezifischen 
Standards; 
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5.                                                                   
                                                     ; 

6. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeite                                
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 

7.                                                                             
               . 

(2)                                                              adet des Abs. 3 im 
Rahmen der jeweiligen Organisationseinheit insbesondere folgende Aufgaben: 

1.                                ; 

2.                                                                               
zugeordneten gemeinsamen Ressourcen, im Falle v                            
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                 
                           -                                             
Patientenversorgung zu erfolgen; 

3.                                                                              
Vorgaben des Rektorats; 

4.                       Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung 
der fachspezifischen Standards; 

5.                                                                                   
                  - und Weiterbildung; 

6.                                                                   
                                                                                 
arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen; 

7.                                                                                
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 

8.                                                                             
               ; 

9.                                                                                      
        5 (3) der Leiterin oder dem Leiter der Klinischen Abteilung zugeordneten 
Aufgaben. 

(3) Die Leiterinnen und Leiter der Klinischen Abteilungen haben im Rahmen der jeweiligen 
Klinischen Abteilung folgende Aufgaben: 

1.                                                             , insbesondere    
                                                          W               
                                                                          
                                                    ; 

2.                                                                              
                                                                           
Vorstandes der Klinischen Organisationseinheit; 

3.                                , Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung 
der fachspezifischen Standards und der entwickelten Diagnose- und Behandlungspfade; 

4.              -     W                                                                 
                                                                    ; 
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5. Teilnahme an den Versorgungsaufgaben der Klinischen Organisationseinheit im 
Rahmen der gemeinsamen Einrichtungen und Dienste; 

6.                                                                              
Abteilung zugeordnete Personal mit Ausnahme der dem Vorstand von Klinischen 
Organ                                                                      
                                                              . 

 

                                                      

(1)                                                               bestehen folgende 
Organisationseinheiten: 

1.                          

2.                        

3.                                    

4.                                              

5.                                               

6.                          , Histologie und Embryologie 

7.                       

8.                                   

9.                         

10.                           

11.                                                         

12.                     , Mikrobiologie und Umweltmedizin 

13. Institu                                      

14.                                        

15.                                     , Statistik und Dokumentation 

16.                                 

(2) Die in Abs. 1 Z. 1 - 12 genannten Institute sind in folgende Zentren zusammen         
                                                                            : 

a.                                    

-                          

-                        

-                                    

b.                                

-              Molekularbiologie und Biochemie 

-                                               

-                          , Histologie und Embryologie 

-                                                         

c.                         -Klinische Medizin 
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-              Anatomie 

-                                   

d.                                   

-                           

-                     , Mikrobiologie und Umweltmedizin 

-                         

 

                                                 

(1) Die Medizinische Un                                                           
                                                                                    
                                                                                  
Betrieb der einzelnen zum Kl                                                          
                                                                      
                                                                                     
                 . 

(2) Im Klinischen Bereic                                                       
Organisationseinheiten: 

                     

1.                                                            

2.             -Augenklinik 

3.                                                 Transfusionsmedizin 

4.                                  

5.                                                     

6.                                                         

7.     -       -       -                   

8.                                       

9.                              - und Jugendchirurgie 

10.                              - und Jugendheilkunde 

11.                                       

12.                                   

13.                                                               

14. Universi                           

15.                                                                    

16.                                   

17.                                        -Radioonkologie 

18.                                        

19.                        Urologie 

20.                            -, Mund- und Kieferheilkunde 
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Klinische Institute 

21.                                                                    

Gemeinsame Einrichtungen 

22.                                                    

23. Gemeinsame Einrichtung           - und Jugendneuropsychiatrie (still gelegt) 

(4)                                                                               
Forschung und Lehre sowie der Patientenversorgung in Klinische Abteilungen gegliedert: 

1.                                                            

-                                                                   

-                                             -                                       

-                              -                               hesiologie und 
Intensivmedizin 

2.                                  

-                                            

-                                        

-                                       

-                                                                 ve Chirurgie 

-                               - und hyperbare Chirurgie 

-                                                   

3.                                                     

-                                                 

-                                ermatologie und Venerologie 

4.                                                         

-                                     

-                                      

5.     -       -       -                   

-                                        

- Klinische Abt                         

-                                    

6.                                       

-                                    

-                                                         

-                                                           

-                                     

-                                     

-                                     

-                                   
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-                                                       

-                                      

7.                              - und Jugendchirurgie 

-                                          - und Jugendchirurgie 

-                                          

8.                              - und Jugendheilkunde 

-                                          rie 

-                                            -Onkologie 

-                                                  

-                                      

-                                                                    

9.                                   

- K                                             

- Klinische Abteilung für Neurogeriatrie 

10.                                   

-                                                             

-                                                                   

- Klinis                                   

-                                        

-                                         

11.                            -, Mund- und Kieferheilkunde 

-                                          

-                                      de 

-                                             

-                             -, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

 

3. ABSCHNITT VERWALTUNGSBEREICH 

§ 8 Allgemeines 

(1)                                                                                  
Organe und Nichtwissenschaftliche Organisationseinheiten eingerichtet. 

(2)                                                                     
                                                                                 
                                                                        
                                                                                        
                                                                            
Organisationseinheiten auch in den Bereichen Gleichstellung und                      
                                                                                    
Verwaltung andererseits die Verwaltungsaufgaben der Lehre. 
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§ 9 Leitung von Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1)                                                                                          
                                                                                           
                                                                                 
Verantwortung                       . 

(2)                                                                                   
                                                                            
Geschlechterforschung (Gender:Unit) hat die oder der Vorsitzende des Ar                 
                                                                                          
Leiters der Organisationseinheiten für Finanzen und für Infrastruktur hat die 
Universitätsdirektorin oder der Universitätsdirektor ein Vorschlagsrecht. 

(3)                                                                                     
                                                                                         
                                                                   10 Abs.              
                                                                                        
                                                                                             
                                       10 Abs 2 lit. f-k                               
                                     . 

(4)                                                                                           
                                                                                    . 

 

§ 10 Organisationsplan im Verwaltungsbereich 

(1)                                                                              
Organisationseinheiten errichtet: 

a. GENDER:UNIT 

b.                                                       

c.                                   

d.                                                  

e.                                               

f.                                        

g.                                            

h. Organisationseinheit zur Entwicklung des MED CAMPUS 

i. Organisationseinheit Bibliothek 

(2)                                                                                       
eingerichtet: 

a.                            

b.                  

c.                 /der Rektorin 

d.                          /Vizerektoren 

e. Büro der Universitätsdirektorin/des Universitätsdirektors 
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f. Interne Revision 

g. LKH 2000/2020 

h. Marketing und Kommunikation 

i. Personalentwicklung 

j.                                                  

k. Koordinierungszentrum Klinische Studien 

(3)                                                                                   
                                                                                        
                                                             . Die organisatorische 
Ausgestaltung der Organisationseinheiten legen deren                        
                                                                                   . 

(4)                                                                                  
                                          und Diversity Management          
                                                                               
                                                                                
Rektorats in Abstimmung mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Arbeitskre     
                                                                          
                                                                               
                          . 

(5)                                                                 orschungsmanagement 
stellen gemeinsam zu nutzende Forschungsressourcen sowie Dienstleistungen bereit. Die 
organisat                                                                         
                                                                                
                                                                                         
                                                                                    
                                        . 

(6) Die                                                                                       
                           -                                                        
wahr. Die organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheit legt deren Leiter   
                                                                                
Rektorats fest. 

(7)                                                                               
organisatorische und administrative Umsetzung des Programms MED CAMPUS 
                                                                                          
                                                                           
                                       . 

(8)                                                                                  
                                                                                     
                                                                              
                                                                               , die Pflege 
bibliotheksspezifischer Datenbanken und Kataloge, Medienarchivierung und -pflege, 
Literaturservice sowie Kundenberatung und Schulung. 

(9)                                                                                         
                                                     . 

(10) Die Bestellung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters der Universitätsdirektorin/des 
Universitätsdirektors erfolgt vom Rektorat auf Vorschlag der Universitätsdirektorin/des 
Universitätsdirektors. Die Bestellung ist im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 
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4. ABSCHNITT 

§ 11 ZUORDNUNG DES PERSONALS 

(1)                                                                           
                                  , die bis zum Stichtag 31.12.2003 den gleichartigen 
Nichtklinischen oder Klinischen organisatorischen Einrichtungen zugeordnet waren. 

(2)                                                    , besonders im 
nichtwissenschaftlichen Bereich, geschieht durch das Rektorat und wird im Mitteilungsblat  
                                              . 

 

5. ABSCHNITT 

§ 12 KUNDMACHUNG 

(1)                                                                                     
kundzumachen. 


